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Bilanz zum 31. Dezember 2022
der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Sitz Kiel, Amtsgericht Kiel, HRA 3660 KI

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 49.842,81 65.265,21

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 148.607.637,14 150.946.329,07

2. Kai- und andere Hafenanlagen, Spezialvorrichtungen 82.861.279,82 73.804.787,83

3. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen 7.659.590,86 6.582.266,24

4. Maschinen und maschinelle Anlagen 3.387.166,59 4.065.767,29

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.591.475,45 2.283.172,04

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.807.345,36 10.560.595,39

247.914.495,22 248.242.917,86

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.950.369,35 1.950.369,35

2. Beteiligungen 38.400,00 38.400,00

1.988.769,35 1.988.769,35

249.953.107,38 250.296.952,42

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 464.303,64 301.832,22

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.415.734,97 1.635.023,90

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 991.829,30 1.045.485,55

3. Forderungen gegen Gesellschafter 7.814,09 20.157,46

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 27.132,00

5. Sonstige Vermögensgegenstände 6.134.085,54 3.274.295,76

9.549.463,90 6.002.094,67

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 158.077,13 105.595,24

10.171.844,67 6.409.522,13

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 73.474,46 81.347,79

260.198.426,51 256.787.822,34
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Bilanz zum 31. Dezember 2022
der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Sitz Kiel, Amtsgericht Kiel, HRA 3660 KI

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Kapitalanteil der Kommanditistin 25.564.600,00 25.564.600,00

II. Allgemeine Rücklagen 40.541.376,03 36.452.898,31

66.105.976,03 62.017.498,31

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE 58.511.494,82 54.872.199,30

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 277.219,00 284.248,00

2. Sonstige Rückstellungen 1.336.800,00 1.157.800,00

1.614.019,00 1.442.048,00

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 127.699.924,93 132.130.920,44

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.174.725,28 2.521.964,01

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.059.325,09 1.006.473,09

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 17.992,80 0,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 307.565,36 332.736,30

6. Sonstige Verbindlichkeiten 1.638.316,41 1.725.866,10

132.897.849,87 137.717.959,94

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 189.086,79 218.116,79

F. PASSIVE LATENTE STEUERN 880.000,00 520.000,00

260.198.426,51 256.787.822,34
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

  der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel

2022 2021
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 35.818.936,42 27.303.549,32

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 81.876,25 34.937,50

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.570.510,70 3.733.584,26

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren -3.058.775,42 -2.558.336,66

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.396.210,92 -4.184.802,95

-9.454.986,34 -6.743.139,61

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -6.800.883,26 -6.412.529,45

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung -1.501.432,74 -1.407.479,06

- davon für Altersversorgung: EUR 126.572,68
(Vorjahr: EUR 120.329,35)

-8.302.316,00 -7.820.008,51

6. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -10.894.363,83 -10.678.335,60

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.419.420,10 -3.016.213,38

8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 587.179,34 1.570.006,90
-      davon aus verbundenen Unternehmen:
       EUR 587.179,34 (Vorjahr: EUR 1.570.006,90)

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.882,14 6.132,23

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens 0,00 -50.000,00

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.477.898,32 -3.572.885,98
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR

6.799,00 (Vorjahr: EUR 6.610,00)
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR

9.115,07 (Vorjahr: EUR 7.619,46)

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -360.000,00 730.000,00
- davon aus latenten Steuern: EUR -360.000,00

(Vorjahr: EUR 730.000,00)

13. Ergebnis nach Steuern 4.154.400,26 1.497.627,13

14. Sonstige Steuern -188.362,54 -177.345,50

15. Jahresüberschuss 3.966.037,72 1.320.281,63

16. Gewinnanteil der Komplementärin -2.560,00 -2.560,00

17. Zuführung zu/ Verrechnung mit den allgemeinen Rücklagen -3.963.477,72 -1.317.721,63

18. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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$QKDQJIUGDV*HVFKlIWVMDKU


, $OOJHPHLQH$QJDEHQ]XP-DKUHVDEVFKOXVV


'LH6((+$)(1.,(/*PE+&R.*KDWLKUHQ6LW]LQ.LHOXQGLVWXQWHUGHU1XPPHU
+5$.,LP+DQGHOVUHJLVWHUEHLP$PWVJHULFKW.LHOHLQJHWUDJHQ

'HU-DKUHVDEVFKOXVV]XPLVWJHPl*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJQDFKGHQ9RUVFKULIWHQGHV
%XFKHVGHV+DQGHOVJHVHW]EXFKHVIUJURH*PE+&R.*DXIJHVWHOOWZRUGHQ
'LH*OLHGHUXQJGHU%LODQ]XQGGHU*HZLQQXQG9HUOXVWUHFKQXQJEHVWLPPWVLFKQDFKGHQ
%LODQ]E]Z*HZLQQXQG9HUOXVWUHFKQXQJGHV+DQGHOVJHVHW]EXFKHV'LH(UZHLWHUXQJGHU
*OLHGHUXQJGHV$QODJHYHUP|JHQVLVWGXUFKGHQ*HJHQVWDQGGHU*HVHOOVFKDIWEHGLQJW

'LH*HZLQQXQG9HUOXVWUHFKQXQJLVWQDFKGHP*HVDPWNRVWHQYHUIDKUHQJHJOLHGHUW




,, $QJHZDQGWH%LODQ]LHUXQJVXQG%HZHUWXQJVPHWKRGHQ


'LH%HZHUWXQJHUIROJWHXQWHUGHP$VSHNWGHU)RUWIKUXQJGHU8QWHUQHKPHQVWlWLJNHLW

'LH%HZHUWXQJGHULPPDWHULHOOHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHXQGGHU
9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHGHV6DFKDQODJHYHUP|JHQVHUIROJW]X$QVFKDIIXQJVE]Z
+HUVWHOOXQJVNRVWHQEHLDEQXW]EDUHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQYHUPLQGHUWXPSODQPlLJH
$EVFKUHLEXQJHQ'LHDQJHZDQGWHQ1XW]XQJVGDXHUQZHUGHQLQ$QOHKQXQJDQGLHDPWOLFKH$I$
7DEHOOHXQGQDFKYHUQQIWLJHUNDXIPlQQLVFKHU%HXUWHLOXQJIHVWJHOHJW'LH$EVFKUHLEXQJHQDXI
=XJlQJHGHV6DFKDQODJHYHUP|JHQVHUIROJHQJUXQGVlW]OLFK]HLWDQWHLOLJ

'LH)LQDQ]DQODJHQVLQGPLWGHQ$QVFKDIIXQJVNRVWHQE]ZPLWGHPQLHGULJHUHQEHL]XOHJHQGHQ
:HUWEHZHUWHW

'LH%HZHUWXQJGHU9RUUlWHHUIROJW]X$QVFKDIIXQJVNRVWHQDXI%DVLVYRQ(LQVWDQGVSUHLVHQE]Z
XQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHVQLHGULJHUHQEHL]XOHJHQGHQ:HUWHV]XP%LODQ]VWLFKWDJDXI%DVLVYRQ
0DUNWSUHLVHQ

)UGLH9RUUlWHEHVWHKHQGDXV+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQZXUGHQJHPl$EV+*%
QDFKN|USHUOLFKHU%HVWDQGVDXIQDKPH]XP)HVWZHUWHJHELOGHW'LH%HZHUWXQJGHU
)HVWZHUWHHUIROJWH]X(LQVWDQGVSUHLVHQ

'LH%HZHUWXQJGHU)RUGHUXQJHQXQGVRQVWLJHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHHUIROJW]XP
1HQQZHUWE]Z]XPQLHGULJHUHQEHL]XOHJHQGHQ:HUW6RZHLWHUIRUGHUOLFKZXUGHQ
(LQ]HOZHUWEHULFKWLJXQJHQJHELOGHW

'HU.DVVHQEHVWDQGXQGGLH*XWKDEHQEHL.UHGLWLQVWLWXWHQZHUGHQPLWGHP1RPLQDOZHUW
ELODQ]LHUW
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(VEHVWHKHQDNWLYH5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQKDXSWVlFKOLFKIUPHKUMlKULJH6RIWZDUH
/L]HQ]YHUWUlJH

gIIHQWOLFKH=XVFKVVHIU,QYHVWLWLRQVSODQPDQDKPHQZHUGHQLQ$XVEXQJGHV
:DKOUHFKWHVQDFK$EV6DW]+*%XQWHUGHU%LODQ]SRVLWLRQ6RQGHUSRVWHQIU
,QYHVWLWLRQV]XVFKVVHHUIDVVW

5FNVWHOOXQJHQVLQGLQ+|KHGHVQRWZHQGLJHQ(UIOOXQJVEHWUDJHVDQJHVHW]WGHUQDFK
YHUQQIWLJHUNDXIPlQQLVFKHU%HXUWHLOXQJHUIRUGHUOLFKLVW%HLGHQ5FNVWHOOXQJHQZXUGHQNQIWLJH
3UHLVXQG.RVWHQVWHLJHUXQJHQEHUFNVLFKWLJWVRZHLWVLHHLQH5HVWODXI]HLWYRQPHKUDOVHLQHP-DKU
KDEHQ
)U5FNVWHOOXQJHQIUXQWHUODVVHQH,QVWDQGKDOWXQJHQLQ+|KHYRQ7(85ZXUGHGDV
%HLEHKDOWXQJVZDKOUHFKWQDFK(*+*%L9P$EV6+*%D)LQ$QVSUXFK
JHQRPPHQ

'LH3RVLWLRQ5FNVWHOOXQJHQIU3HQVLRQHQXQGlKQOLFKH9HUSIOLFKWXQJHQEHLQKDOWHWQDFK
GHU3URMHFWHG8QLW&UHGLW0HWKRGHGLH3HQVLRQVDQVSUFKHGHUDNWLYHQ$QZlUWHUVRZHLWGLHVHDXI
HLQH'LHQVW]HLWEHLGHU*HVHOOVFKDIWE]ZEHLGHQ+DIHQXQG9HUNHKUVEHWULHEHQHQWIDOOHQ'LH
3HQVLRQVDQVSUFKHEHVWHKHQJHJHQEHUGHU/DQGHVKDXSWVWDGW.LHOXQGVLQGGLHVHUYRQGHU
*HVHOOVFKDIW]XHUVHW]HQ%HLGHQ3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQZXUGHQNQIWLJH3UHLVXQG
.RVWHQVWHLJHUXQJHQYRQMHZHLOVEHUFNVLFKWLJWXQGDXHUGHPZXUGHQVLHPLWGHP
HQWVSUHFKHQGHQGXUFKVFKQLWWOLFKHQ0DUNW]LQVGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHYRQDEJH]LQVW(V
ZXUGHQGLHÄ5LFKWWDIHOQ*³YRQ'U.ODXV+HXEHFNDQJHZHQGHW'HU=LQVDQWHLOLQGHU
)RUWVFKUHLEXQJ]XPEHWUlJW(85'HU8QWHUVFKLHGVEHWUDJ]ZLVFKHQGHU
$QZHQGXQJGHVGXUFKVFKQLWWOLFKHQ0DUNW]LQVVDW]HVGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHVRZLHGHU
YHUJDQJHQHQ-DKUHEHWUlJW(85XQGXQWHUOLHJWHLQHU$XVVFKWWXQJVVSHUUHQDFK
$EV+*%

'LH9HUELQGOLFKNHLWHQVLQGPLWGHP(UIOOXQJVEHWUDJSDVVLYLHUW 

Anlage 3

2
unverbindliche elektronische Kopie



 









,,, $QJDEHQ]XU%LODQ]GHV-DKUHVDEVFKOXVVHV



'LH(QWZLFNOXQJGHV$QODJHYHUP|JHQVLP-DKUHLVWGHPQDFKVWHKHQGHQ$QODJHQVSLHJHO
]XHQWQHKPHQ

6lPWOLFKH)RUGHUXQJHQKDEHQHLQH/DXI]HLWYRQXQWHUHLQHP-DKU

,QGHQVRQVWLJHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQVLQG6WHXHUHUVWDWWXQJVDQVSUFKHLQ+|KHYRQ
7(85HQWKDOWHQ

,QYHVWLWLRQV]XVFKVVHZHUGHQGHP6RQGHUSRVWHQIU,QYHVWLWLRQV]XVFKVVH]XP
$QODJHYHUP|JHQ]XJHIKUW
'HU=XJDQJ]XP6RQGHUSRVWHQEHWUlJWLQVJHVDPW7(85
'LHEHVWHKHQGHQ,QYHVWLWLRQV]XVFKVVHZHUGHQJHPlGHQ)|UGHUTXRWHQXQGGHP:HUWHYHU]HKUGHU
JHI|UGHUWHQ$QODJHQHUWUDJVZLUNVDPDOVVRQVWLJHUEHWULHEOLFKHU(UWUDJDXIJHO|VW
7(85

9RQGHQVRQVWLJHQ5FNVWHOOXQJHQ7(85EHWUHIIHQ7(855FNVWHOOXQJHQIU
DXVVWHKHQGH3HUVRQDOYHUSIOLFKWXQJHQ7(85IUDXVVWHKHQGH5HFKQXQJHQ7(85
5FNVWHOOXQJHQIU3UlPLHQ]DKOXQJHQ7(855FNVWHOOXQJHQIU-DKUHVDEVFKOXVVXQG
$UFKLYLHUXQJVNRVWHQVRZLH7(85,QVWDQGKDOWXQJVXQG6DQLHUXQJVUFNVWHOOXQJHQ
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'LH*HVHOOVFKDIWKDWGHU/DQGHVKDXSWVWDGW.LHO$XIZHQGXQJHQIU3HQVLRQV]DKOXQJHQDQHKHPDOLJH
%HVFKlIWLJWHGHU+DIHQXQG9HUNHKUVEHWULHEH6((+$)(1.,(/]XHUVHW]HQ'DKHUEHVWDQGHQDP
VRQVWLJHILQDQ]LHOOH9HUSIOLFKWXQJHQJHJHQEHUGHU6WDGW.LHOLQ+|KHYRQ
UG7(859M7(85



+DQGHOVELODQ]QDFK
%L/0R*

+DQGHOVELODQ]QDFK
%L/0R*

DNWLYH
$QZlUWHU ¼ ¼



,Q$XVEXQJGHV:DKOUHFKWVJHPl$UW$EV(*+*%ZXUGHNHLQH5FNVWHOOXQJJHELOGHW

=XP%LODQ]VWLFKWDJEHVWHKHQ*HVDPWYHUSIOLFKWXQJHQLQ+|KHYRQ7(857(85DXV
'LHQVWOHLVWXQJVXQG/LHIHUYHUWUlJHQ7(85IUEHDXIWUDJWHXQGQRFKQLFKWDEJHUHFKQHWH
,QYHVWLWLRQVSODQPDQDKPHQ7(85DXVGHP$QNDXIHLQHV*UXQGVWFNV7(85DXVGHU
=DKOXQJYRQ%UJVFKDIWVSURYLVLRQHQDQGLH/DQGHVKDXSWVWDGW.LHOXQG7(85DXVHLQHP
3DFKWYHUWUDJ

(VEHVWHKHQ(YHQWXDOYHUELQGOLFKNHLWHQ'LH6((+$)(1.,(/*PE+&R.*EHUQLPPWGLH
JHVDPWVFKXOGQHULVFKH0LWKDIWDXVDEJHVFKORVVHQHQ'DUOHKHQVYHUWUlJHQGHU6((+$)(1.,(/
6WHYHGRULQJ*PE+LQ+|KHYRQ7(859RUMDKU7(855LVLNHQDXVGHU,QDQVSUXFKQDKPH
ZHUGHQDOVJHULQJHLQJHVWXIW$XIJUXQGGHUJHRUGQHWHQ9HUP|JHQV)LQDQ]XQG(UWUDJVODJHGHU
'DUOHKHQVQHKPHULQLVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVVLHLKUH9HUELQGOLFKNHLWHQVHOEVWHUIOOHQNDQQ

=XPZXUGHQSDVVLYHODWHQWH6WHXHUQYRQ7(85DXI8QWHUVFKLHGVEHWUlJH
]ZLVFKHQGHU6WHXHUXQG+DQGHOVELODQ]JHELOGHW%HLGHU%HUHFKQXQJGHUODWHQWHQ6WHXHUQZXUGH
HLQ6WHXHUVDW]YRQ]XJUXQGHJHOHJW'LH8QWHUVFKLHGVEHWUlJH]ZLVFKHQ6WHXHUXQG
+DQGHOVELODQ]UHVXOWLHUHQLP:HVHQWOLFKHQDXVHLQHPK|KHUHQKDQGHOVUHFKWOLFKHQ:HUWDQVDW]YRQ
,PPRELOLHQXQGVRQVWLJHQ5FNVWHOOXQJHQ=XP%LODQ]VWLFKWDJHUIROJWHHLQH$QSDVVXQJ
GHU5FNVWHOOXQJLQ+|KHYRQ7(85

(VEHVWHKHQSDVVLYH5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQL+Y7(85KDXSWVlFKOLFKIUHLQH
*UXQGGLHQVWEDUNHLW
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,9 $QJDEHQ]XU*HZLQQXQG9HUOXVWUHFKQXQJ


'LH8PVDW]HUO|VHWHLOHQVLFKZLHIROJWDXI
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0LHWHQ3DFKWHQ  

7DULIJHEXQGHQH(UO|VH  
$QGHUH8PVDW]HUO|VH  
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YRQ,QYHVWLWLRQV]XVFKVVHQ7(85

,QGHQVRQVWLJHQEHWULHEOLFKHQ$XIZHQGXQJHQVLQGSHULRGHQIUHPGH$XIZHQGXQJHQLQ+|KH
YRQ7(85HUIDVVWLP:HVHQWOLFKHQIU$QSDVVXQJHQGHU*UXQGVWHXHUDXV9RUMDKUHQVRZLHHLQHU
1DFK]DKOXQJGHU$XVJOHLFKVDEJDEHGHV9RUMDKUHV

'HU-DKUHVJHZLQQEHWUlJWUG7(85(UEHLQKDOWHWHLQHQ*HZLQQDQWHLOGHU6((+$)(1.,(/
9HUZDOWXQJV*PE+LQ+|KHYRQ7(85'HU*HZLQQZLUGGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJH]XJHIKUW
'HU9HUOXVWDXVGHP%HWULHEGHU(LVHQEDKQIUGHQ%HUHLFK)DKUZHJLVWJHP$EV
1DFKVFKXVVSIOLFKWGHV*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJHVGHU6((+$)(1.,(/*PE+&R.*ELV]XHLQHU
PD[+|KHYRQ7(85GXUFKGLH.RPPDQGLWLVWLQDXV]XJOHLFKHQ




9 6RQVWLJH$QJDEHQ



 %HVFKlIWLJWH

'LH=DKOGHULQGXUFKVFKQLWWOLFK%HVFKlIWLJWHQRKQH*HVFKlIWVIKUXQJXQG$XV]XELOGHQGH
EHWUXJ*HZHUEOLFKH$UEHLWQHKPHU$QJHVWHOOWH



 .RPSOHPHQWlULQ

3HUV|QOLFKKDIWHQGH*HVHOOVFKDIWHULQLVWGLH6((+$)(1.,(/9HUZDOWXQJV*PE+PLW6LW]LQ.LHO
XQGHLQHP6WDPPNDSLWDOYRQ(85
$XIGLH$QKDQJVDQJDEHIUGLH$QJDEHGHU*HVFKlIWVIKUHUEH]JHGHV*HVFKlIWVIKUHUVGHU
.RPSOHPHQWlULQZLUGJHP$EV+*%LQ9HUELQGXQJPLWGHP7UDQVSDUHQ]JHVHW]6FKOHVZLJ
+ROVWHLQYHU]LFKWHW



 *HVFKlIWVIKUXQJXQG9HUWUHWXQJ

'LH*HVFKlIWVIKUXQJREOLHJWGHU.RPSOHPHQWlULQGHU6((+$)(1.,(/9HUZDOWXQJV*PE+
YHUWUHWHQGXUFKGHUHQ*HVFKlIWVIKUHU+HUUQ'U'LUN&ODXV.LHO
'LH.RPSOHPHQWlULQHUKlOWHLQH+DIWXQJVYHUJWXQJLQ+|KHYRQ(85SD'LH
*HVFKlIWVIKUXQJHUKlOWYRQGHU*HVHOOVFKDIWNHLQH9HUJWXQJ
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Der Kieler Hafen gehört mit seinen Wettbewerbern Rostock und Lübeck zu den wichtigsten  
deutschen Ostseehäfen. Diese Häfen sind überwiegend durch den ostseeinternen Fähr- und Ro/Ro- 
Verkehr und weniger durch den Containerverkehr geprägt. Kiel und Rostock verzeichnen neben den  
Fähr- und Ro/Ro-Verkehren auch einen starken Kreuzfahrttourismus. Außer den genannten großen  
Ostseehäfen befindet sich der Standort Kiel auch im Wettbewerb mit Nordseehäfen in Belgien und den 
Niederlanden (Fracht). 
 
Der Kieler Hafen steht ebenfalls im Wettbewerb mit den küstenparallelen Landverkehren.  
 
Die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG (nachfolgend SEEHAFEN KIEL genannt) ist Eigentümerin und 
Betreiberin der Infrastruktur und hat demzufolge neben der Abwicklung des Hafenbetriebes auch die Auf-
gabe der Instandhaltung und Instandsetzung der Hafenanlagen, kann aber durch Vermietung derselben 
einen Nutzen daraus ziehen. Die Hafenteile sind gegliedert in die drei Stadthafenterminals Schwedenkai, 
Norwegenkai, Ostseekai sowie den Ostuferhafen und den Nordhafen am Nord-Ostsee-Kanal. 
Im Kontext des kombinierten Ladungsverkehrs agiert die SEEHAFEN KIEL als Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) und Eigentümerin entsprechender Eisenbahninfrastruktur. 
 
Die wesentlichen Geschäftsbereiche der SEEHAFEN KIEL sind: 
- Hafenbetrieb (Passagiere und Fracht) 
- Eisenbahn 
- Vermietung 
 
Das Geschäftsmodell der SEEHAFEN KIEL zeichnet sich insofern durch eine breite Diversifikation und 
damit eine gewisse Robustheit gegenüber Krisensituationen und Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs aus. 

 
 
 

Das Gesamtjahr 2022 war nur noch anfänglich durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst. Die Ree-
derei Color Line hatte die Schiffe Color Magic vom 29.12.2021-12.02.2022 und Color Fantasy vom 
10.01.2022-25.02.2022 aufgrund COVID-19-bedingter Auflagen vorübergehend außer Dienst ge-
setzt. Das restliche Jahr 2022 war von einer zunehmenden Normalisierung des Geschäftsbetriebs 
durch die schrittweise Lockerung aller verbliebenen COVID-19-Beschränkungen geprägt. 
 
Der am 24.02.2022 begonnene Krieg in der Ukraine hat die SEEHAFEN KIEL wirtschaftlich nicht 
übermäßig hart getroffen. Der Umschlag mit sibirischer Lärche wurde im Einklang mit den ver-
hängten Sanktionen zum 10.07.2022 eingestellt; der entsprechende Anteil am Gesamtumsatz der 
SEEHAFEN KIEL betrug jedoch weniger als 1 %.  
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Mengenrückgänge wurden auf der Linie Kiel-Klaipeda verzeichnet und betrafen die auf dieser Linie 
transportierten Waren nach/aus Russland. Diese bewegten sich im niedrigen zweistelligen Prozent-
bereich. Die SEEHAFEN KIEL erwartet, dass diese Mengenrückgänge künftig im Zuge sich verän-
dernder Warenströme wieder ausgeglichen werden. 
 
Der Ladungsumschlag im Frachtverkehr wird für 2022 auf Basis aktualisierter Eigengewichte mit 
7,7 Mio. Tonnen angegeben (7,6 Mio. Tonnen in 2021). Ohne den Effekt der aktualisierten Eigenge-
wichte läge das Ergebnis bei 7,1 Mio. Tonnen und somit ca. 5,6 % niedriger als im bisherigen Re-
kordjahr 2021.  
 
Der Passagierverkehr des Fähr- und Kreuzfahrttourismus hat sich mit 2,2 Mio. Passagieren (ohne 
Fahrer der begleiteten Frachteinheiten) gegenüber dem Vorjahr (0,9 Mio.) mehr als verdoppelt. Mit 
insgesamt 244 (Vorjahr 134) Anläufen verzeichnete Kiel im Jahr 2022 die bisher stärkste Kreuz-
fahrtsaison seiner Geschichte.  
 
Der Bereich Eisenbahn ist weiterhin geprägt durch die strukturell defizitäre Sparte Infrastruktur 
(Fahrweg). Das Betriebsergebnis im Bereich Eisenbahn für das Geschäftsjahr 2022 betrug -630 
TEUR (Vorjahr -701 TEUR). 
 
Die Mieteinnahmen betrugen 8,1 Mio.  und lagen damit über den Vorjahresumsätzen von 
7,4 Mio. . 
 
Im Kalenderjahr 2022 mit Wirkung zum Kalenderjahr 2023 wurde der Hafen- und Kaitarif ange-
passt. Die Höhe der Anpassung fiel je nach Tarifposition unterschiedlich aus. Die Anpassung insge-
samt (über alle Tarifpositionen gerechnet) lag unter der Inflationsrate des Jahres 2022. 
 
 

Im Bereich der SEEHAFEN KIEL konnte im Jahr 2022 ein Frachtvolumen von 7,7 Mil-
lionen Tonnen (bereinigt um angepasste Eigengewichte: 7,1 Mio. Tonnen) umgeschla-
gen werden. Das sind bereinigt 5,6 % weniger als im bisherigen Rekordjahr 2021.  
 
Dabei konnte die Göteborg-Verbindung (Gesamtergebnis Fracht: bereinigt 2,1 Millio-
nen Tonnen wie Vorjahr) ihr starkes Vorjahresergebnis halten. Auf der Klaipeda-Linie 
(Gesamtergebnis Fracht: bereinigt 2,3 Millionen Tonnen/- 21 % gegenüber Vorjahr) gab 
es die erwarteten Rückgänge. Das Papiergeschäft liegt mit 0,67 Mio. Tonnen in etwa auf 
Vorjahresniveau. Auf der Oslo-Verbindung konnten nach dem schwachen Jahr 2021 
nunmehr deutliche Mengenzuwächse verzeichnet werden (Gesamtergebnis Fracht: be-
reinigt 0,8 Millionen Tonnen/+ 28 % gegenüber Vorjahr). Der Seetourismus hat sich 
mit 2,2 Mio. Fähr- und Kreuzfahrtpassagieren gegenüber dem Vorjahr (0,9 Mio.) mehr 
als verdoppelt.  
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Aufgrund der vorgenannten deutlichen Erholung gegenüber dem Vorjahr hat sich das 
wirtschaftliche Ergebnis im Hafenbetrieb auf 4,6 Mio.  verbessert (Vorjahr 2 Mio. ). 

Der Bereich Eisenbahn umfasst das Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU / Einsatz 
von Eisenbahnbetriebspersonal) und das Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen (EIU / 
Vorhaltung Gleisanlagen und Betrieb).  
 
Auch 2022 wurde wieder Personal des EVU SEEHAFEN KIEL von der DB Cargo AG für 
Rangierleistungen auf der letzten Meile zwischen dem Rangierbahnhof Meimersdorf 
und den einzelnen Hafenteilen eingesetzt. Dies wird auch künftig erwartet.  
 
Zur Eisenbahninfrastruktur gehören rd. 37 km Gleisanlagen: die Gleisharfe des Rangier-
bahnhofs Meimersdorf, Abstellgleise in Kiel-Süd, Hafengleise und das Zuführungsgleis 
von Neuwittenbek bis Schusterkrug, das als städtisches Gleis weiter bis zum Werksge-
lände Friedrichsort führt. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen umfasst die Vorhal-
tung/ Instandhaltung der Gleise sowie die Koordination des Betriebes auf den Gleisanla-
gen. 
Im Geschäftsjahr 2022 wurde die Zugverbindung nach Billwerder auf 3 Rundläufe die 
Woche reduziert. Die Zugverbindung nach Bettemburg des luxemburgischen Unterneh-
mens CFL mit 3 Abfahrten die Woche lief im Jahr 2022 stabil weiter. Der Direktzug nach 
Verona wurde komplett eingestellt. Nachdem im Jahr 2021 die neue Zugverbindung zwi-
schen Kiel und dem MegaHub Lehrte mit 5 Rundläufen pro Woche startete, lief sie zu-
nächst stabil. Nach Rückgang des Frachtaufkommens zum Ostuferhafen und vermehrten 
Zugausfällen zum Ende des Jahres wurde die Zugverbindung aus Lehrte zum Ostuferha-
fen aufgegeben, der Wagenpark aber komplett zum Schwedenkai umgeroutet und die 
Verbindung zum 01.01.2023 auf 4 Rundläufe die Woche reduziert.

 

Betriebsergebnis  
nach Umlagen 

-630.122,13 -701.437,37 

 
Der Bereich Eisenbahn ist weiterhin geprägt durch die strukturell defizitäre Sparte  
Infrastruktur (Fahrweg). Das Ergebnis im Bereich Eisenbahn für das Geschäftsjahr 
2022 betrug -630 TEUR (VJ -701 TEUR). Die SEEHAFEN KIEL geht davon aus, auf-
grund des stetig anfallenden hohen Instandhaltungsaufwandes der Gleisanlagen auch 
künftig negative Ergebnisbeiträge im Bereich Eisenbahn zu erzielen. Ziel der 
SEEHAFEN KIEL ist mittelfristig eine Steigerung des kombinierten Verkehrs. Insofern 
ist der Bereich Eisenbahn und damit ein attraktives Angebot im Hinterlandverkehr un-
trennbar mit dem Betrieb der SEEHAFEN KIEL verbunden. Die Entwicklung des kom-
binierten Ladungsverkehrs war in 2022 gegenüber 2021 rückläufig. Trotz stabiler Men-
genentwicklung am Schweden- und Norwegenkai bleibt die Gesamtbilanz im Intermo-
dalbereich hinter den Erwartungen zurück (28.930 Einheiten in 2022 vs. 30.622 Ein-
heiten in 2021). 
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Erträge 

Aufwendungen 

Umlagen (inner- 
betrieblicher Aufwand) 

769.058 

-1.349.180 

-50.000 

395.928 

-877.021 

-37.500 

51 % 

65 % 

75 % 

373.130 

-472.160 

-12.500 

49 % 

35 % 

25 % 

Jahresergebnis  -630.122 -518.592  -111.530  

Der Bereich umfasst  
- die Vermietung von im Eigentum der SEEHAFEN KIEL stehenden gewerblich genutz-

ten Immobilien (u. a. mehrere Gebäude im Ostuferhafen, Terminal- und Bürogebäude 
am Schweden- und Norwegenkai, das Hafenhaus etc.) 

- die Vermietung von Dauerparkplätzen (hauptsächlich an Mieter der vorgenannten 
Immobilien) 

- die Vermietung von Kurzzeitparkplätzen (an Passagiere der Kreuzfahrt- und Fähr-
schiffe sowie an Tagestouristen).  

 
 

 

Immobilien 5.561.312,11 5.859.208,22 -5,08% 

Kurzzeitparkplätze 2.283.312,79 1.293.362,31 +76,54% 

Dauerparkplätze 275.039,40 277.622,66 -0,93% 

Gesamt 8.119.664,30 7.430.193,19 +9,28% 

 
Die Vermietungsumsätze haben sich deutlich positiv entwickelt. Haupttreiber waren 
abermals die direkt vom Passagiergeschäft abhängigen Erträge aus Kurzzeitparkplät-
zen. Die übrigen Mieteinnahmen waren vergleichsweise stabil. Der geringfügige Rück-
gang im Immobilienvermietungsgeschäft ist hauptsächlich auf die Schließung des Impf-
zentrums zurückzuführen.  
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Der Fokus der Investitionstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2022 auf dem Ostuferhafen. Dies wird 
auch für das Geschäftsjahr 2023 so erwartet. Die wesentlichen (Bau-)Projekte im Ostuferhafen 
sind: 

Mit der Verbreiterung der bisherigen festen Bestandsrampen und einer landseitig hy-
draulisch verfahrbaren Rampe wird die Möglichkeit für die Abfertigung größerer Schiffe 
ermöglicht. Die Arbeiten wurden planmäßig im Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Das 
Gesamtinvestitionsvolumen betrug 11,3 Mio. . Es wurden Fördermittel in Höhe von 
6,7 Mio.  (rd. 60 %) in die Finanzierung einbezogen. 
  

Die SEEHAFEN KIEL baut zwei neue Landstromanlagen. Mit den Landstromanlagen 
sollen Kreuzfahrtschiffe am Liegeplatz 1 und RoRo-Fähren an den Liegeplätzen 5 bis 7 
während der Hafenliegezeiten mit Landstrom versorgt werden. Diese Maßnahme ist 
Teil der Blue Port-Umweltstrategie und notwendig zur Erreichung des Ziels der Kli-
maneutralität in 2030. Die Aufträge wurden 2022 vergeben, und die Maßnahme soll im 
Herbst 2023 abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen beträgt 17 Mio. . Es sollen 
Fördermittel in Höhe von 11,9 Mio.  (70 %) in die Finanzierung einbezogen werden. 
 

Mit dem 2020 erfolgten Teilabriss der ehemaligen Getreidehallen 34, 35 und 36 sowie 
der Schaffung von Vorstau- und Erweiterungsflächen für RoRo-Fährverkehrsladung 
konnten zusätzliche Flächen für die Verlagerung von Vorstaueinheiten aus den für den 
Umschlag genutzten Bereichen eingerichtet und in Betrieb genommen werden. 
Dadurch hat sich die Verkehrssituation insbesondere durch Trennung der Verkehrs-
ströme deutlich verbessert und die Effizienz der operativen Prozesse ist gestiegen. Plan-
mäßig und mit demselben Ziel sollen nun auch die Getreidehallen 31, 32 und 33 zurück-
gebaut werden. Es wird mit Beginn der Maßnahmen in 2023 und mit Abschluss in 2024 
gerechnet. 
 
Im nördlichen Teil des Ostuferhafens ist der Erwerb und die anschließende Sanierung 
eines an den Hafen angrenzenden kleineren Grundstücks geplant. Durch die Integra-
tion in den Hafen als Logistikfläche können auch hier Verkehre deutlich effizienter ab-
gewickelt werden. 
 
Das Investitionsvolumen für beide Maßnahmen zusammen beträgt ca. 13,6 Mio. . Es 
sollen Fördermittel in Höhe von 8,16 Mio.  (60 %) in die Finanzierung einbezogen 
werden.  
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Das Anlagevermögen reduzierte sich im Geschäftsjahr nur leicht um 344 TEUR auf 249,95 Mio.  
(Vorjahr 250,3 Mio. ). Die Veränderungen resultieren aus Zugängen in Höhe von 10,55 Mio.  
und Abschreibungen in Höhe von 10,9 Mio. . Das langfristig gebundene Vermögen ist nahezu voll-
ständig durch langfristige Mittel (Eigenkapital und Fremdfinanzierungen) gedeckt. Die Anlagende-
ckungsquote beträgt 96 % (VJ 94 %). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (Eigenkapital + Sonder-
posten) beträgt 48 % (VJ 46 %).  
 
Der operative Cash-Flow (bestehend aus dem Jahresergebnis zzgl. aller Abschreibungen und abzgl. 
aller Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie dem Veränderungsbetrag der latenten 
Steuern) hat sich mit 12,39 Mio.  gegenüber dem Vorjahr (8,66 Mio. ) erwartungsgemäß deutlich 
verbessert und liegt nahezu auf dem Niveau von 2019. 
 
Zum 31.12.2022 stehen der SEEHAFEN KIEL ungezogene Kreditlinien über 14,72 Mio.  zur Verfü-
gung. 
 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von 127,7 Mio. . Die Sicherung 
der langfristigen Fremdfinanzierungen erfolgt größtenteils über Ausfallbürgschaften der Landes-
hauptstadt Kiel. 

Erträge   

Aufwendungen 

41.063.384,85 

-37.097.347,13 

32.648.210,21 

-31.327.928,58 

Jahresergebnis 3.966.037,72 1.320.281,63 

Die deutliche Ergebnisverbesserung ist eine Folge der weiter starken Erholung des Kreuzfahrtge-
schäftes. Das Jahresergebnis von knapp 4 Mio.  stellt einen Rekord für die SEEHAFEN KIEL dar 
und zeigt die Ertragskraft des Unternehmens bei starkem Passagier- und Frachtgeschäft.  
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Die SEEHAFEN KIEL bekommt in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin und Betreiberin der Hafen-
infrastruktur keine festen jährlichen Zuwendungen der Landeshauptstadt Kiel. Der Betrieb des Ha-
fens und die mit der Erhaltung und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur zusammenhängen-
den Investitionen sowie Zins- und Tilgungsleistungen müssen vom Unternehmen selbst dargestellt 
werden. Insofern liegt der Fokus bei den finanziellen Leistungsindikatoren auf dem Substanzerhalt: 
 
Ergebnis nach Steuern = mindestens ausgeglichen 
Operativer Cash-Flow = deckt Abschreibungen 
 
Um dem Versorgungsauftrag als Umschlagsplatz nachzukommen, wurde ebenfalls ein Volumenziel 
für den Frachtumschlag von mindestens 7 Millionen Tonnen pro Jahr definiert. 
 

Jahresergebnis 3.966.037,72 1.320.281,63 

einfacher operat. Cashflow 12.385.101,55 8.664.017,23 
 
Abschreibungen 

 
10.894.363,83 

 
10.678.335,60 

Umschlagsleistung in Mio. t 7,7 7,6 

 
Alle definierten Leistungsindikatoren wurden für das Geschäftsjahr 2022 erfüllt. 

Die SEEHAFEN KIEL verfügt über ein diversifiziertes Geschäftsmodell und sieht sich damit als 
nachhaltig gut aufgestellt. 
 
Die Ertragslage wird stabil auf niedrigerem Niveau als 2022 erwartet. Das Finanzmanagement ist 
darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forde-
rungen innerhalb von Zahlungsfristen zu vereinnahmen. Kurzfristige Verbindlichkeiten sind durch 
liquide Mittel und ungezogene Kreditlinien gedeckt. 
 
Die geplanten und durchgeführten Investitionen werden fristenkongruent und unter Einbindung 
von Fördermitteln refinanziert. 
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 Im Ostuferhafen wurden in unregelmäßigen Abständen Schiffe mit Holzimporten (sibirische Lär-
che) gelöscht, welche unter das Russland-Embargo fielen und dementsprechend im Juli 2022 ge-
stoppt wurden. Das Volumen der Holzimporte und der Einfluss auf den Umsatz ist unwesentlich.  

 
 Außerdem werden im Ostuferhafen Erträge aus der Vermietung von Hallen zur Holzlagerung rea-

lisiert. Über die bestehenden Mietverträge wurden Aufhebungsvereinbarungen zum 30.06.2022 
und zum 31.12.2022 geschlossen. Die SEEHAFEN KIEL plant konkret, die Hallen anderweitig zu 
vermieten.  

 
 Auf dem DFDS-Liniendienst zwischen Kiel und Klaipeda wurden auch Waren mit Zieldestination 

Russland und Weißrussland befördert. Dies führte zu einem größeren Rückgang des Warenver-
kehrs auf dieser Route, welcher auch bisher nicht aufgeholt oder ersetzt werden konnte. Die Ree-
derei DFDS rechnet dennoch mittelfristig mit einer deutlichen Erholung der Frachtraten durch 
eine Neuorientierung der Warenströme.  

 
Fazit: SEEHAFEN KIEL ist von den Embargos gegen Russland nur eingeschränkt betroffen. 

 
 

Die SEEHAFEN KIEL sieht die Rekrutierung ausreichend qualifizierten Personals in der Zukunft 
als eine der größten Herausforderungen an. Bisher konnten jedoch auch Schlüsselpositionen nach-
besetzt werden. Die SEEHAFEN KIEL hat hierauf mit verschiedenen Maßnahmen reagiert: Es 
wurde ein Rekrutierungsbüro eingerichtet, in dem sich Bewerber schnell und unbürokratisch im 
direkten Kontakt mit der Personalabteilung vorstellen können. Die SEEHAFEN KIEL bewirbt re-
gelmäßig über ihre Social-Media-Kanäle freie Vakanzen im Hafen und wird perspektivisch auch 
direkt auf potenzielle Nachwuchskräfte zugehen (z. B. durch Vorträge in Schulen und den Kieler 
regionalen Bildungszentren). Konkret ist auch das Sponsoring von Sportvereinen im Einzugsgebiet 
unserer Mitarbeitenden bzw. potenziell künftig Mitarbeitenden geplant, um die Sichtbarkeit der 
SEEHAFEN KIEL als Arbeitgeber zu erhöhen. 
 
Fazit: Die Gewinnung von Mitarbeiter*innen wird auch die nächsten Jahre eine der zentralen Her-
ausforderungen des Unternehmens bleiben und kann ein limitierender Faktor der künftigen Ent-
wicklung werden. Die SEEHAFEN KIEL wird weiterhin dynamisch und kreativ auf die Anforderun-
gen des Arbeitsmarktes reagieren. 
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Stärkere Positionierung der deutschen Seehäfen als kri-
tische Infrastruktur im Bewusstsein der Politik 

 

Starkes Commitment des Gesellschafters zu 
SEEHAFEN KIEL 

Bereits erschwerte Refinanzierungsbedingungen 
durch höhere Zinsen und Kreditzurückhaltung der 
Banken 

Langjährige und starke Kundenbindungen bei 
SEEHAFEN KIEL lassen auch künftig  
eine stabile Geschäftsentwicklung erwarten 

Politische Spannungen nicht nur mit Russland, vor-
sichtiger agierende Kapitalmarktteilnehmer, zuneh-
mender Protektionismus und hohe Inflation und da-
mit Druck auf Verbraucher*innen sorgen für eine in-
stabile und potenziell negative wirtschaftliche Ent-
wicklung auch im europäischen Raum 

Infrastruktur der SEEHAFEN KIEL ist in sehr gutem 
Zustand, sodass externer Investitionsdruck gering ist 

 

Die SEEHAFEN KIEL bewirbt sich über ihre Social Me-
dia Kanäle als attraktiver Arbeitgeber mit sicheren und 
interessanten Arbeitsplätzen, was die Akquisition von 
Mitarbeiter*innen vereinfacht 

Gehälter werden in einzelnen Kategorien merklich 
steigen, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig 
zu bleiben 

Hohe Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter*innen auf-
grund hoher Motivation auch über das normale Maß 
hinaus 

 

 Starker Anstieg der Rohstoffpreise führt zu deutlich 
höheren Baukosten und schmälert die Rentabilität 
künftiger Investments 
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Wachstumspotenzial für innereuropäische Verkehre im 
Ergebnis einer sich abzeichnenden De-Globalisierung 

Rezessionsgefahren in Europa und weltweit 

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten durch Erwerb und 
Integration des ehemaligen GKK-Geländes 

 

Gesteigerte Attraktivität von Lagerflächen im Zuge der 
Sicherstellung von Lieferkettenstabilität 

 

Weitere Verlagerung von Verkehren von der Straße auf 
die Schiene wegen des durch Krieg und demographische 
Entwicklung ausgelösten Fahrermangels 

 

Ausbau von Produktionskapazitäten skandinavischer 
Papierhersteller für den wachsenden Verpackungsbe-
reich 

Verstärkter Wettbewerbsdruck durch den Ausbau von 
Verbindungen von Nordseehäfen in Belgien und den 
Niederlanden in den Ostseeraum 

 Schlechter Instandhaltungs- und Ausbauzustand des 
deutschen Schienennetzes limitiert Wachstum 

Kiels westliche Lage im Ostseeraum kann unter dem 
Eindruck der derzeitigen Spannungen mit Russland ein 
Wettbewerbsvorteil im Kreuzfahrtgeschäft sein. 

Durch rezessive wirtschaftliche Entwicklung kann es 
im Kreuzfahrtgeschäft mit bestimmten Passagiergrup-
pen (untere Einkommensgruppen) zu Rückgängen 
kommen. Im Turn Around Geschäft könnte es durch 
die angespannte politische Lage in der Ostsee zu Zu-
rückhaltung kommen. 

Versorgung aller Kreuzfahrtliegeplätze mit Landstrom 
möglich bzw. geplant = Image- und Standortvorteil für 
SEEHAFEN KIEL 

 

Attraktive Terminals (gute Lage mitten im Stadtzent-
rum, gute Schienenanbindung, junges Alter der Ge-
bäude, hochwertige Ausstattung u.a. mit Parkettboden, 
ansprechende Architektur) schaffen einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil für Kiel als Kreuzfahrthafen 

 

Weiter sehr hohe Passagierzahlen im Fährverkehr in 
Richtung Skandinavien, auch aufgrund der zunehmen-
den Attraktivität der Region für Individualurlaube mit 
Wohnmobil/Pkw. 
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Vermehrter Eisenbahnbetrieb auf der ENV nach Kauf 
des ehemaligen Harder-Geländes im Werk Friedrichs-
ort durch die Landeshauptstadt Kiel und Revitalisie-
rung des Industriegebietes 

Nutzung der ENV durch Lokprobefahrten ungewiss, da 
dies abhängig von der Auslastung der Lokhersteller und 
instandhalter ist 

Durch die Inbetriebnahme des 750 m Einfahrgleises in 
Meimersdorf ist die Abfertigung weiterer bis zu 740 m 
langer Züge möglich, was den Kieler Hafen für Eisen-
bahnverkehre attraktiver macht 

Durch Umbau der Levensauer Hochbrücke bei gleich-
zeitiger Sperrung in Lindaunis ist die ENV 2023 2 Mo-
nate lang vom Schienennetz getrennt. 

Schnellere Abfertigung der Züge und dadurch mehr Ter-
minalslotzeiten durch das dritte Gleis am Schwedenkai 

 

Eventuell Aufstockung der CFL-Züge zum Schwedenkai 
und Aufnahme von Verkehren in den Ostuferhafen 

Schwächung der Ostuferhafen-Verkehre mit Frachten 
von/nach Russland durch Sanktionen als Folge des 
Krieges in der Ukraine. 

Bessere Vernetzung im nationalen/internationalen  
Schienengüterverkehr durch den MegaHub Lehrte 

 

Rückgang der Zugrundläufe des kombinierten Ver-
kehrs. 

Krisenresistenz durch mittel- und langfristig abge-
schlossene Mietverträge 

Rezession kann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
von Mietern führen 

Vollauslastung der vermietbaren Flächen bei 
SEEHAFEN KIEL eröffnet Spielraum für Mieterhöhun-
gen in der Zukunft 

 

Zunehmende Lagerhaltung schafft weitere Nachfrage 
nach (hochwertigen) Lagerflächen 

 

Unzuverlässigkeit des Schienenverkehrs erhöht Bereit-
schaft zur Individualanreise der Passagiere und damit 
die Nachfrage nach Kurzparkplätzen 
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Gesamtbeurteilung: Die SEEHAFEN KIEL sieht sich gut positioniert in einem wirtschaftlich und politisch 
instabilen Umfeld mit zahlreichen Risiken für die künftige Entwicklung. Insgesamt überwiegen die Chan-
cen und Opportunitäten: 
 
- Kurzfristig wird das Passagiergeschäft auf Rekordhöhe erwartet. 
- Mittelfristig ergeben sich Opportunitäten aus der Veränderung der Warenströme (international = De-

Globalisierung / innereuropäisch = Von Straße auf Schiff und Schiene). 
- Das überzeugende Umweltkonzept der SEEHAFEN KIEL wird als wichtiger Faktor der künftigen Ent-

wicklung und Kundenbindung gesehen. Kiel ist unverändert hoch attraktiv für Kreuzfahrtschiffe. Kiel 
ist und war einer der Vorreiter beim Bau von Landstromanlagen, durch die der weit größte Teil von 
Emissionen im Hafenbereich vermieden werden kann. Bereits heute können beide Skandinavien-Fäh-
ren, sowie Kreuzfahrtschiffe an den Terminals 27 und 28 mit Landstrom versorgt werden. Landstrom 
am Ostuferhafen wird folgen. Die SEEHAFEN KIEL hat sich 100% Klimaneutralität bereits im Jahr 
2030 zum Ziel gesetzt und kommuniziert dies auch regelmäßig extern. 

- Die Mieteinnahmen, die die SEEHAFEN KIEL aus ihren hochwertigen Immobilien erzielt, sind stabil. 
- Insbesondere aus dem Vermietungsgeschäft von Kurzparkplätzen ergeben sich weitere Ertragsmög-

lichkeiten. 
- Die Unterstützung der SEEHAFEN KIEL durch die Gesellschafterin mit Bürgschaften bei Finanzierun-

gen sorgt für finanzielle Stabilität.  
- Dem erwarteten Kostendruck z. B. durch Inflation und im Nachgang durch den Tarifabschluss im öf-

fentlichen Dienst kann SEEHAFEN KIEL durch eine entsprechende Anpassung des Hafen- und Kaita-
rifs begegnen  jedoch immer unter Berücksichtigung des bestehenden Wettbewerbs mit anderen See-
häfen. 
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Umsatzerlöse 

Gesamterträge 

35.818.936,42 

41.063.384,85 

37.421.200,00 

41.980.700,00 

37.055.800,00 

41.763.100,00 

Gesamtaufwendungen -37.097.347,13 -40.210.700,00 -40.143.100,00 

Jahresergebnis 3.966.037,72 1.770.000,00 1.620.000,00 

 
Krieg, Inflation, gestiegene Beschaffungskosten für Material und Energie, gestiegene Zinsen, sowie zuneh-
mende weltwirtschaftliche Rezessionsgefahren werden das für die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG in 
2023 und 2024 bestimmende Umfeld sein. 
 
Die SEEHAFEN KIEL sieht sich aufgrund des diversifizierten Geschäftsmodells (Passagiere, Fracht, Ver-
mietung) nach wie vor gut vorbereitet und robust positioniert, auch wenn das Jahresergebnis 2022 in die-
ser Höhe nicht wiederholt werden kann. 
 
Der Wirtschaftsplan geht von leicht steigenden Erlösen aus bei einem weiterhin positiven Jahresergebnis. 
Wesentlicher Treiber des erwarteten Ergebnisrückgangs ist die Kostenseite.  
 
Das erste Quartal 2023 verlief im Wesentlichen wie geplant. Unterstützend wirkten die deutlich unter 
Plan liegenden Energiekosten. Die Buchungslage im Passagiergeschäft (Kreuzfahrten und Color Line / 
Stena Line) ist gut. Das Frachtgeschäft ist insgesamt leicht rückläufig, jedoch immer noch auf hohem Ni-
veau.  
 
Die Liquidität für das Geschäftsjahr 2023 ist gesichert. 
 
 
Kiel, 16.06.2023 
 
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG 
vertreten durch 
SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH 
 
 
 
 
Dr. Dirk Claus 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel, –  bestehend aus

der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –  geprüft. Darüber hinaus ha-

ben wir den Lagebericht der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel, für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a

HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.

Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
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stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,

die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern

ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-

stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
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setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die

Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-

sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-

lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht  aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,

da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen

beinhalten können.
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit

dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-

tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht

mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-

vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-

telt.
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rt

� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

� führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch, Auf Basis ausreichender geeigneter

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

Annahmen, Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-

serer Prüfung feststellen.

Kiel, 4. Juli 2023

rt Revision + Treuhand GmbH & Co, KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Butenschön l' ppa. Gluba
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrif t-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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